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An der Urnenabstimmung vom 12. Februar 2017 
haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
des Bezirks Einsiedeln dem Verpflichtungskredit 
zur Aufstockung des Schulhauses Nordstrasse im 
Betrag von 2 964 000 Franken mit grossem Mehr 
(3309 JA zu 1644 NEIN) zugestimmt.  

In	der	ursprünglichen	Kostenschätzung	 
nicht	berücksichtigte	Faktoren

Bei der Detailplanung der Ausführung wurde 
festgestellt, dass der Umfang der notwendigen 
Bau- und Sanierungsarbeiten in der Projekt-
phase zu gering eingestuft und die entstehen-
den Kosten entsprechend zu tief eingeschätzt 
worden waren. Zusätzliche Arbeiten müssen 
am bestehenden unteren Geschoss wie auch im 
Erschliessungsbereich der Schulhausanlage aus-
geführt werden. Die Bausubstanz der unteren 
Geschosse des Schulhauses Nordstrasse stammt 
aus dem Jahre 1992, die Brandschutzvorrichtun-
gen und die elektrischen Anschlüsse sowie die 
Sanitärleitungen dieser Geschosse entsprechen 
nicht mehr den heutigen Standards. Die Sanie-
rungsmassnahmen verursachten zusätzliche 
Kosten, es konnten jedoch nachhaltige Lösungen 
gefunden werden, die den Werterhalt der Lie-
genschaft für viele Jahre sichern.

Weiter verursachte eine Einsprache zum Liftan-
bau Ost zusätzliche Kosten, weil eine technisch 
aufwendigere Lösung notwendig wurde.

Folgende	zusätzliche	Aufwendungen	führen	zu	
Mehrkosten:

Erker:	130	000	Franken

Gegen das ausgeschriebene Projekt ging eine 
 Einsprache in Bezug auf den Bereich Liftanbau 
Ost ein. Die mit den Einsprechern getroffene 
 Vereinbarung führt zu Mehrkosten, weil die Lift-
konstruktion direkt an die bestehende Fassade 
angeschlossen werden muss. In der Folge muss-
ten einige der bestehenden Fenster aufgehoben 
und ein zusätzlicher Fensterflügel realisiert wer-
den, um die Belichtung im Schulzimmer sicher-
zustellen. Um das vom Kanton vorgeschriebe-

nen Richtraumprogramm dennoch einhalten zu 
können, wird der Umbauperimeter in diesem 
Bereich bis auf die Nordseite geführt. Dadurch 
wurden weitere geologische Untersuchungs-
massnahmen im erweiterten Aushubbereich 
notwendig. 

Brandschutz:	80	000	Franken

Das gemeinsam mit dem kantonalen Amt für 
 Militär, Feuer- und Zivilschutz erstellte Konzept 
verlangt, dass die Treppenhäuser abtrennbar 
sind und der Innenausbau in einem nicht brenn-
baren Standard erstellt wird. Dies hatte zur Folge, 
dass sämtliche bestehenden Verkleidungsbau-
teile, die als brennbar klassifiziert sind, ersetzt 
werden mussten. Alle offenen statischen Bautei-
le wie Stützen im Treppenhausbereich müssen 
ebenfalls mit dem nötigen Brandschutz nachge-
rüstet werden. Auch die bestehende Holzdecke 
im Bereich der Treppen über dem Erdgeschoss 
musste verkleidet werden, damit die Fluchtwe-
ge im Brandfall für eine vorgeschriebene Dauer 
brandfrei bleiben. Die sehr hohen Anforderun-
gen an den Brandschutz und die dadurch ver-
ursachten Mehrkosten wurden in der ersten 
Planungsphase zu wenig berücksichtigt, ergaben 
sich aber auch teilweise erst im Laufe des Bau-
fortschritts und der detaillierten Planungen. 

Erkerkonstruktionen:	100	000	Franken

Bei den bestehenden markanten Erkerkonst-
ruktionen zeigte es sich nach den vertieften Ab-
klärungen, dass die Erker bei der Erstellung im 
Jahre 1992 mit einem sehr tiefen Wärmedämm-
wert erstellt worden waren. Da drei der Erker 
ohnehin vom Umbau betroffen waren, wurde 
die Wärmedämmung nachgerüstet und erheb-
lich verbessert. 

Notdach:	36	000	Franken

Die Aufstockung mit einer Grundfläche von mehr 
als 750 m2 erforderte ein strukturiertes Vor-
gehen. Nach dem Rückbau der Dachkonstruk-
tion waren sämtliche Schulzimmer im 1. Ober-
geschoss offengelegt, was das Aufstellen einer 
mobilen Notdachlösung nötig machte. Durch 
diesen Schutz verliefen die Arbeiten wetter-
unabhängig und ohne zusätzliches Risiko; sie 
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konnten somit rasch und termingerecht durch-
geführt und abgeschlossen werden. Der Planer 
wollte ursprünglich aus Kostengründen auf ein 
Notdach verzichten, doch wurde später erkannt, 
dass ein solches Risiko nicht eingegangen wer-
den kann. 

Statische	Massnahmen:	21	000	Franken

Die Aufstockung der Holz-Skelettkonstruktion 
war schwieriger als erwartet, in den unteren Ge-
schossen wurden zusätzliche stützende Mass-
nahmen notwendig. 

Beleuchtung	/	Sanitäre	Leitungen:	 
61	000	Franken

Da die Beleuchtung im Obergeschoss wegen der 
Aufstockung ohnehin demontiert werden muss-
te, wurde die bisherige Beleuchtung durch eine 
energieeffiziente, moderne LED-Beleuchtung er-
setzt. Die Beleuchtung im neuen Dachgeschoss 
wurde ebenfalls so ausgestattet. Zu Beginn woll-
te man die abmontierten Lampen wiederver-
wenden. 

Die mehr als 25-jährigen verzinkten Sanitär-
leitungen wurden während der Ausführungs-
planung als Risiko für spätere Sanierungen be-
urteilt. Um die eingesetzten Mittel effizient zu 
nutzen und da ohnehin verschiedene Anpassun-
gen am System vorgesehen waren, wurden die 
alten Leitungen ersetzt. 

Fassade	Nord:	15	000	Franken

Beim Einbau der neuen Fenster auf der Nord-
seite, welcher zur Einhaltung des Richtraum-
programms notwendig war, konnten die Winkel- 
und Massdifferenzen im Altbau mit geringem 
Aufwand aufgefangen werden. Dennoch erzeug-
ten diese Anpassungen Mehrkosten.

Honorare:	50	000	Franken

Aufgrund der Abweichungen zu den Ausschrei-
bungsgrundlagen und wegen der zusätzlichen 
Baukosten ergab sich auch ein erhöhter Leis-
tungsaufwand für die Planer und damit höhere 
Planungskosten. 

Vorzeitige	Inanspruchnahme	des	Zusatzkredits

Im Verlauf des Planungsfortschritts zeigte sich, 
dass der zu Beginn gesetzte, sehr enge Kosten-
rahmen nicht ausreichte. Erhöhte Anforderun-
gen und Projektanpassungen führten zu Mehr-
kosten, welche in Form eines Zusatzkredits den 
Stimmbürgern zu unterbreiten sind. Der Bezirk 
musste das Projekt unter erheblichem Zeitdruck 
realisieren. Ein Unterbruch der Arbeiten bis zur 
Abstimmung im Februar 2020 wäre aufgrund 
des dringenden Schulraumbedarfs und der ver-
ursachten Mehrkosten – vor allem wegen eines 
für die Unternehmer anzuordnenden Arbeits-
unterbruchs – nicht verantwortbar gewesen. 
Der Bezirksrat hat sich deshalb in Anbetracht der 
bei einer Verzögerung zu erwartenden Nachteile 
dafür entschieden, den Umbau voranzutreiben 
und dafür eine vorzeitige Inanspruchnahme des 
Kredits in Kauf zu nehmen.  

Fazit

Den von den Stimmbürgern und Stimmbürgerin-
nen zu bewilligenden Mehrkosten steht ein ho-
her Mehrwert gegenüber. Die Schulen Einsiedeln 
erhalten damit ein in Bezug auf Nachhaltigkeit 
und Brandschutz modernes, auf den heutigen 
Schulbetrieb abgestimmtes «neues Schulhaus». 
Dieses Schulhaus wird künftigen Anforderungen 
auf lange Sicht genügen.
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Investition: Zusatzkredit Aufstockung Schulhaus Nordstrasse

HRM1


HRM2


 Zinskostenberechnung: keine Zinssatzanpassung während Abschreibungsdauer

Jahr Anfangs-
bestand

Investition 
(Aufteilung pro 

Jahr = Annahme)

Abschrei-
bung

Rest-
buchwert

kalkulat. 
Zinskosten 

1.0%

Belastung der
Laufenden Rechnung 

des Bezirkes

HRM1
2020    0   493 000   40 000   453 000   4 530   44 530

HRM2
2021   453 000    0   19 000   434 000   4 340   23 340
2022   434 000    0   19 000   415 000   4 150   23 150
2023   415 000    0   19 000   396 000   3 960   22 960
2024   396 000    0   19 000   377 000   3 770   22 770
2025   377 000    0   19 000   358 000   3 580   22 580
2026   358 000    0   19 000   339 000   3 390   22 390
2027   339 000    0   19 000   320 000   3 200   22 200
2028   320 000    0   19 000   301 000   3 010   22 010
2029   301 000    0   19 000   282 000   2 820   21 820

Berechnungssystematik gemäss aktueller Rechnungslegung (HRM1); 8% Degressiv von 
Restbuchwert (Bauten und Anlagen)

Berechnungssystematik gemäss künftiger Rechnungslegung (HRM2); Linear über 25 Jahre 
(Gebäude/Hochbauten)

Grundsätzliches

Annahmen

Finanzierung	des	Bezirksbeitrages

Total Mehrkosten gegenüber der Abstimmung des Ausführungskredits: 493 000 Franken.
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Dem Zusatzkredit für die Aufstockung Schulhaus Nordstrasse im Betrag von 493 000 Franken sei 
zuzustimmen. 

Antrag	des	Bezirksrats

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln (RPK) hat den Zusatzkredit von 493 000 
Franken für die Aufstockung des Schulhauses Nordstrasse gemäss § 41 FHG geprüft. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Erweiterungsbaus (nicht berücksichtigte Positionen bereits umgesetzt) sieht 
sich die RPK notwendigerweise veranlasst, dem Zusatzkredit von 493 000 Franken zuzustimmen.

Die RPK erwartet, dass mit dem gesamten Verpflichtungskredit von 3 457 000 Franken (2 964 000 
Franken ursprünglicher Kredit plus 493 000 Franken Zusatzkredit) das Projekt ohne weitere Mehr-
kosten abgeschlossen werden kann.

Der Antrag des Bezirksrates wird von der RPK unterstützt. Wir empfehlen den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern, dem Zusatzkredit zuzustimmen.

Einsiedeln, 4. November 2019

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln:

Annamarie Kälin, Präsidentin  Karin Kälin-Tschupp
Stephan Böni    Thomas Philipp
Jeannine Kälin

Stellungnahme	der	Rechnungsprüfungskommission	(Art.	41	FHG)




